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AngesichtsderCOVID-19-Pandemiewerdenderzeit nichtnur riesigeSchutzschirmegespannt, umdie finanziellenFolgen fürUnter-

nehmenabzumildern. Vielmehrhat sichderWirtschaftsausschuss am13.5.2020auch für einenGesetzentwurf (19/18963) der Frak-

tionen CDU/CSU und SPDausgesprochen, der die Corona-Folgen für Unternehmen und Behörden in Bezug auf wettbewerbsrecht-

liche Fragen mindern soll (s. hib-Meldung Nr. 494 vom 13.5.2020 sowie die Meldung in BB 2020, 1090). Aber auch ausländische

Investitionen inUnternehmen sollennichtnur national, sondern aucheuropaweitgeschütztwerden. Sohat die EU-Kommissionam

25.3.2020 Leitlinien zur Überprüfung ausländischer Direktinvestitionen veröffentlicht, die darauf abzielen, kritische europäische

Vermögenswerte und Technologien, letztendlich also Unternehmen, vor Übernahmen durch Investoren aus Nicht-EU-Ländern zu

schützen. Auch die Bundesregierungwill ausländische Investitionen in Unternehmenmit kritischer Infrastruktur erschweren. Dazu

hat sie den „Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Änderung des Außenwirtschaftsgesetzes und anderer Gesetze“ (19/18895) vorge-

legt. Das Außenwirtschaftsgesetz soll dazu an EU-Vorgaben zur Prüfung ausländischer Direktinvestitionen angepasst werden (hib-

Meldung Nr. 475 vom 6.5.2020). J. Schmidt/Meckl setzen sich in der kommenden Ausgabe des BB mit dem Thema „COVID-19 und

derRechtsrahmenzurÜberprüfungausländischerDirektinvestitionen“auseinander.

Dr. Martina Koster,

Ressortleiterin

Wirtschaftsrecht
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Entscheidungen

EuGH: PM zum BVerfG-Urteil i. S. PSPP-Pro-

gramm der EZB

Die Direktion Kommunikation des EuGH hat

zahlreiche Fragen hinsichtlich des Urteils des

deutschen BVerfG vom 5.5.2020 – 2 BvR 859/15

u. a. (Volltext: BB-Online BBL2020-1090-1) – be-

treffend das PSPP-Programm der Europäischen

Zentralbank (EZB) erhalten. Die Dienststellen

des Gerichtshofs kommentieren Urteile nationa-

ler Gerichte nicht. Ganz generell kann auf die

ständige EuGH-Rechtsprechung hingewiesen

werden, wonach ein im Vorabentscheidungsver-

fahren ergangenes EuGH-Urteil für das vorlegen-

de nationale Gericht bindend ist. Um die ein-

heitliche Anwendung des Unionsrechts zu wah-

ren, ist nur der zu diesem Zweck von den Mit-

gliedstaaten geschaffene EuGH befugt,

festzustellen, dass eine Handlung eines Unions-

organs gegen Unionsrecht verstößt. Meinungs-

verschiedenheiten der mitgliedstaatlichen Ge-

richte über die Gültigkeit einer solchen Hand-

lung wären nämlich geeignet, die Einheit der

Unionsrechtsordnung aufs Spiel zu setzen und

die Rechtssicherheit zu beeinträchtigen. Wie an-

dere Träger öffentlicher Gewalt in den Mitglied-

staaten sind auch die nationalen Gerichte ver-

pflichtet, die volle Wirksamkeit des Unionsrechts

zu garantieren. Nur so bleibt die Gleichheit der

Mitgliedstaaten in der von ihnen geschaffenen

Union gewahrt. Der Gerichtshof wird sich in die-

ser Angelegenheit nicht weiter äußern.
(PM EuGH Nr.58/20 vom 8.5.2020)

 S. zum BVerfG-Urteil Graf von Westphalen,

Heft 21/2020, „Die Erste Seite“ (in diesem Heft).

OVG Niedersachsen: Grundsätzliche Qua-

rantänepflicht für aus dem Ausland Einrei-

sende rechtswidrig

Das Niedersächsischen Oberverwaltungsgerichts

hatmitBeschluss vom11.5.2020–13MN143/20–

§ 5 der Niedersächsischen Verordnung über infek-

tionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbrei-

tung des Corona Virus vom 8.5.2020, der aus dem

Ausland Einreisende grundsätzlich einer Quaran-

tänepflicht (hier: dem Eigentümer einer Ferien-

hausimmobilie in Südschweden) unterwirft, einst-

weilig außer Vollzug gesetzt. Nach Auffassung des

Senats fehle es bereits an der erforderlichen Er-

mächtigungsgrundlage für den Erlass einer derar-

tigen Vorschrift. § 32 des Infektionsschutzgeset-

zes (IfSG) lasse eine Regelung durch Rechtsverord-

nung nur zu, wenn die Voraussetzungen vorlägen,

die für den Erlass einer Einzelmaßnahme nach

den §§ 28 bis 31 IfSG erfüllt sein müssten. § 30

IfSG sehe die Verhängung von Quarantänemaß-

nahmen nur für im Gesetz näher bestimmte Kran-

ke, Krankheitsverdächtige, Ausscheider und An-

steckungsverdächtige vor. Im Hinblick auf die

weltweiten Fallzahlen, die in Relation zur Weltbe-

völkerung zu setzen seien, könne auch bei Berück-

sichtigung einer hohen Dunkelziffer ein aus dem

Ausland Einreisender nicht pauschal als Krank-

heits- oder Ansteckungsverdächtiger angesehen

werden. Voraussetzung sei insoweit nach der

Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts,

dass die Annahme, der Betroffene habe Krank-

heitserreger aufgenommen, wahrscheinlicher ist

als das Gegenteil. Davon könne nicht unter-

schiedslos hinsichtlich aller Herkunftsregionen

ausgegangenwerden.

Der Beschluss ist unanfechtbar.
(PM OVG Niedersachsen vom 12.5.2020)

LG Braunschweig: Schadensersatzklage des

Rechtsdienstleisters Financialright gegen

VW erfolglos

DasLGBraunschweighatmitUrteilvom30.4.2020

– 11 O 3092/19 – die Schadensersatzklage der Fi-

nancialright GmbHgegen die VolkswagenAG ab-

gewiesen. Gegenstand des Verfahrens war der fi-

duziarisch abgetretene Anspruch eines einzelnen

Schweizer Autokäufers, der in der Schweiz ein

Fahrzeug der Beklagten mit einem Dieselmotor

vom Typ EA189 gekauft haben soll. Dieser An-

spruch war zuvor aus Praktikabilitätsgründen aus

der Ende Dezember 2017 eingegangenen „Sam-

melklage“,mitderdieKlägerinAnsprüchevonins-

gesamt 2004 Schweizern mit einem Streitwert

vonmehrals800.000Euro imWegederobjektiven

Klagehäufung geltend gemacht hatte (Az. 11 O

3136/17), abgetrennt worden. Nach den Ausfüh-

rungen der Kammer sei die Klägerin – ihre Darle-

gungen zum Kauf des Fahrzeugs und zur Abtre-

tung unterstellt – nicht aktivlegitimiert, weil die

streitgegenständliche Abtretung wegen Versto-

ßes gegen § 3 RDG (Rechtsdienstleistungsgesetz)

gemäß § 134 BGB nichtig sei. Mit dem streitge-

genständlichenGeschäftsmodell überschreitedie

Klägerin die Befugnisse zur Erbringung von

Inkassodienstleistungen. Als Folge führe dies zur

Nichtigkeit der Abtretung. Die Klägerin verfüge

über eine deutsche Inkassoerlaubnis und sei ent-

sprechendseit dem23.10.2014 inDeutschland im

Rechtsdienstleistungsregistereingetragen.

Die Erbringung von Rechtsdienstleistungen im

ausländischen – Schweizer – Recht durch die

Klägerin führe nach Ansicht der Kammer zu ei-

nem Wertungswiderspruch, der in der Annahme

der Überschreitung der Dienstleistungsbefugnis

münde. Im Rahmen des Registrierungsvorgan-

ges seien Kenntnisse im Schweizer Recht nicht

abverlangt, geprüft und für genügend befunden

worden. Dennoch erbringe die Klägerin im Rah-

men ihres streitgegenständlichen Geschäfts-

modells Rechtsdienstleistungen im Schweizer

Recht. Jedenfalls auf die seitens der Klägerin pri-

mär (wenn nicht gar ernsthaft ausschließlich)

verfolgten deliktischen Ansprüche sei schweize-

risches Recht anzuwenden.

Die Kammer führt weiter aus, dass die vorge-

nannte Überschreitung der Inkassodienstleis-

tungsbefugnisgem. § 134BGBzurNichtigkeitder

Abtretung führe. Denn der vorliegende Verstoß

stelle einen schwerwiegenden Verstoß i. S. d.

Rechtsprechung dar, weil gegen das „Grundprin-

zip“ des RDG – „Befugnis besteht nur, soweit

Kenntnisse verlangt, überprüft und für genügend

befundenwurden“–verstoßenwordensei.

(PM LG Braunschweig vom 5.5.2020)
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